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Bekanntmachung gem. § 21a  

der 9. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Verordnung über das Genehmigungsverfahren – 9. BImSchV) 

 

Kreis Warendorf Warendorf, 05.07.2023 

Az.: 63-40480/2021 

 

Der Kreis Warendorf, Waldenburger Straße 2, 48231 Warendorf, hat der Firma Rosendahler 

Windenergie GmbH Co. KG, Beckumer Straße 250, 59229 Ahlen, mit Datum vom 

29.06.2023 eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung mit folgendem Tenor erteilt: 

 
„Hiermit erteile ich Ihnen gem. §§ 4, 6 und 10 BImSchG und §§ 1, 2 und Nr. 1.6.2 des An-
hanges der 4. BImSchV die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von zwei Wind-
energieanlagen (WEA) der Cypress Plattform des Herstellers General Electric (GE) vom Typ 
GE 5.5-158 50 Hz in 59229 Ahlen.  
 
Anlagedaten 
 
1. Standorte der Windenergieanlagen 
 

Die zwei WEA der Cypress Plattform des Herstellers General Electric vom Typ GE 5.5-
158-50 Hz mit Hinterkämmen (Serrations) dürfen auf den nachfolgend genannten 
Grundstücken in der Konzentrationszone Ahlen 5 im Außenbereich der Stadt 59229 Ah-
len errichtet und betrieben werden. Der beantragte Anlagentyp wird zur besseren Les-
barkeit im weiteren Verlauf einheitlich mit GE 5.5-158 bezeichnet. 

 

Betriebseinheit Anlagentyp 

ETRS89 
UTM-Koordinaten 

Anlagenstandort 

Ost Nord Gemarkung Flur Flurstück 

WEA 1 GE 5.5-158  428.228,6 5.734.791,8 Ahlen 312 34 

WEA 2 GE 5.5-158  427.860,2 5.734.316,4 Ahlen 314 131 

       (Tabelle 1) 

 
Die Genehmigung bezieht sich auf die Anlagengrundstücksparzellen sowie die im An-
trag dargelegten Erschließungsmaßnahmen bis zum Anschluss an die bestehenden öf-
fentlichen Straßen. Darüberhinausgehende außerhalb des Anlagengrundstücks liegende 
ggf. geplante Erschließungsmaßnahmen (z.B. Straßen-/Wegebau), die weitere Netzan-
bindung und die Einspeisestelle in das Mittelspannungsnetz werden von dieser Geneh-
migung nicht erfasst. 

 
 
2. Bauliche Abmessungen 
 

Diese Genehmigung erstreckt sich auf die Errichtung und den Betrieb von zwei WEA 
vom Typ GE 5.5-158 mit den folgenden baulichen Abmessungen: 

 

Betriebseinheit Anlagentyp 
Nennleistung 

(PN,el) 

Bauliche Abmessungen 

Nabenhöhe 
(NH) 

Rotordurchmesser 
(RD) 

Rotorblattlänge 
(RL) 

(0,5 x RD) 

Gesamthöhe 
(GH) 

(NH + RL) 

WEA 1 GE 5.5-158  5.500 kW 120,90 m 158,00 m 79,00 m 199,90 m 

WEA 2 GE 5.5-158  5.500 kW 120,90 m 158,00 m 79,00 m 199,90 m 

       (Tabelle 2) 

 
 
 
Diese immissionsschutzrechtliche Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG die folgen-
den Entscheidungen ein: 
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 Baugenehmigung der Stadt Ahlen vom 17.02.2022, Az.: 6.3 GA 0002/21-2,  
 

 Entscheidung der Stadt Ahlen nach DSchG NRW vom 17.02.2022, 
     Az.: 6.3 GA 0002/21-2,  
 

 Zustimmung nach § 14 Abs. 1 LuftVG. 
 

Diese Genehmigung wird nach der Maßgabe nachstehend aufgeführter Antragsunterlagen 
erteilt, soweit in den Bedingungen und den Nebenbestimmungen nichts anderes bestimmt 
ist.“ 

 

Der Genehmigungsbescheid ist unter Aufnahme von Nebenbestimmungen und Hinweisen 
zum Baurecht, Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Wasser- und Bodenschutzrecht, 
Luftfahrtrecht, Arbeitsschutzrecht, Forstrecht sowie zum Abfallrecht ergangen. 

 
Der Genehmigungsbescheid liegt nach Bekanntmachung vom 10.07.2023 bis einschließlich 
24.07.2023 während der Dienststunden beim:  
 
Kreis Warendorf, Waldenburger Straße 2, 48231 Warendorf im Raum B2.20:  
montags bis donnerstags  08:00 Uhr – 16:00 Uhr  
freitags     08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
 
Rathaus der Stadt Ahlen, Westenmauer 10, 59227 Ahlen im Raum 18: 
montags, mittwochs, freitags  08:30 Uhr – 12:00 Uhr 
dienstags     14:30 Uhr – 16:00 Uhr 
donnerstags    14:30 Uhr – 17:00 Uhr 
 
Rathaus der Stadt Beckum, Weststraße 46, 59269 Beckum im Raum 65: 
montags, freitags   08:30 Uhr – 12:00 Uhr 
dienstags     08:30 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 Uhr – 16:00 Uhr 
donnerstags    08:30 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 Uhr – 17:00 Uhr 
mittwochs     geschlossen 
 
aus. 
            
Zusätzlich ist der Bescheid im Internet unter www.kreis-warendorf.de (Aktuelles - Bekannt-
machungen - Immissionsschutz) einsehbar.  

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid gegenüber Dritten als zugestellt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Genehmigungsbescheid kann innerhalb eines Monats nach dem Ende der 
Auslegungsfrist Widerspruch beim Kreis Warendorf, Untere Immissionsschutzbehörde in  

48231 Warendorf, Waldenburger Straße 2, 

erhoben werden. 

 

Kreis Warendorf 
Im Auftrag 
gez. Eickmeier 
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Bekanntmachung gem. § 21a  

der 9. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Verordnung über das Genehmigungsverfahren – 9. BImSchV) 

 

Kreis Warendorf Warendorf, 05.07.2023 

Az.: 63-40618/2022 

 

Der Kreis Warendorf, Waldenburger Straße 2, 48231 Warendorf, hat der Firma Bürgerwind 

Fockenbrock GmbH & Co. KG, Fockenbrocksheide 10, 48291 Telgte, mit Datum vom 

29.06.2023 eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung mit folgendem Tenor erteilt: 

 
„Hiermit erteile ich Ihnen gem. §§ 4, 6 und 10 BImSchG und §§ 1, 2 und Nr. 1.6.2 des An-
hanges der 4. BImSchV die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von einer Wind-
energieanlage (WEA) des Herstellers General Electric (GE) vom Typ GE 6.1-158 in 48291 
Telgte.  
 
Anlagedaten 
 
1. Standorte der Windenergieanlagen 
 

Die WEA des Herstellers General Electric vom Typ GE 6.1-158 mit Hinterkämmen (Ser-
rations) darf auf dem nachfolgend genannten Grundstück errichtet und betrieben wer-
den. Der beantragte Anlagentyp wird zur besseren Lesbarkeit im weiteren Verlauf ein-
heitlich mit GE 6.1-158 bezeichnet. 

 

Betriebsein-
heit 

Anlagentyp 

ETRS89 
UTM-Koordinaten 

Anlagenstandort 

Ost Nord Gemarkung Flur 
Flur-
stück 

WEA 1 GE 6.1-158  32.419.747,8 5.761.944,71 
Telgte-

Kirchspiel 
71 49 

      (Tabelle 1) 

 
Die Genehmigung bezieht sich auf die Anlagengrundstücksparzelle sowie die im Antrag 
dargelegten Erschließungsmaßnahmen bis zum Anschluss an die bestehenden öffentli-
chen Straßen. Darüberhinausgehende außerhalb des Anlagengrundstücks liegende ggf. 
geplante Erschließungsmaßnahmen (z.B. Straßen-/ Wegebau), die weitere Netzanbin-
dung und die Einspeisestelle in das Mittelspannungsnetz werden von dieser Genehmi-
gung nicht erfasst. 

 
 
2. Bauliche Abmessungen 
 

Diese Genehmigung erstreckt sich auf die Errichtung und den Betrieb von einer WEA 
vom Typ GE 6.1-158 mit den folgenden baulichen Abmessungen: 

 

Betriebs- 
einheit 

Anlagentyp 
Nenn- 

leistung 
(PN,el) 

Bauliche Abmessungen 

Nabenhöhe 
(NH) 

Rotordurch-
messer 

(RD) 

Rotor- 
blattlänge 

(RL) 
(0,5 x RD) 

Gesamthöhe 
(GH) 

(NH + RL) 

WEA 1 GE 6.1-158  6.100 kW 120,90 m 158,00 m 79,00 m 199,90 m 

      (Tabelle 2) 

 
 
Diese immissionsschutzrechtliche Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG die folgen-
den Entscheidungen ein: 
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 Baugenehmigung des Kreises Warendorf nach § 74 BauO NRW,  
 

 Entscheidung der Stadt Telgte nach § 9 Abs. 1 DSchG NRW, 
 

 Zustimmung nach § 14 Abs. 1 LuftVG der Bezirksregierung Münster Dezernat 26 - Luft-
fahrt  
 

Diese Genehmigung wird nach der Maßgabe nachstehend aufgeführter Antragsunterla-
gen erteilt, soweit in den Bedingungen und den Nebenbestimmungen nichts anderes be-
stimmt ist.“ 

 

Der Genehmigungsbescheid ist unter Aufnahme von Nebenbestimmungen und Hinweisen 
zum Baurecht, Immissionsschutzrecht, Denkmalschutz, Naturschutzrecht, Wasser- und Bo-
denschutzrecht, Luftfahrtrecht, Arbeitsschutzrecht, Forstrecht sowie zum Abfallrecht ergan-
gen. 

 
Der Genehmigungsbescheid liegt nach Bekanntmachung vom 10.07.2023 bis einschließlich 
24.07.2023 während der Dienststunden beim:  
 
Kreis Warendorf, Waldenburger Straße 2, 48231 Warendorf im Raum B2.20:  
montags bis donnerstags  08:00 Uhr – 16:00 Uhr  
freitags     08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
 
Rathaus Telgte, Baßfeld 4 - 6, 48291 Telgte im Flur des 3. OG: 
montags und dienstags   08:00 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 Uhr – 16:00 Uhr 
mittwochs und freitags  08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
donnerstags    08:00 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 Uhr – 18:00 Uhr 
 
Rathaus Ostbevern, Hauptstraße 24, 48346 Ostbevern im Raum 2.19: 
montags und dienstags   08:00 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 Uhr – 16:00 Uhr 
mittwochs und freitags  08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
donnerstags    08:00 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 Uhr – 18:00 Uhr 
 
aus. 
  
Zusätzlich ist der Bescheid im Internet unter www.kreis-warendorf.de (Aktuelles - Bekannt-
machungen - Immissionsschutz) sowie auch über das zentrale UVP-Portal des Landes NRW 
unter www.uvp-verbund.de einsehbar. 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid gegenüber Dritten als zugestellt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Genehmigungsbescheid kann innerhalb eines Monats nach dem Ende der 
Auslegungsfrist Widerspruch beim Kreis Warendorf, Untere Immissionsschutzbehörde in  

48231 Warendorf, Waldenburger Straße 2, 

erhoben werden. 

Kreis Warendorf 
Im Auftrag 
gez. Lefken 
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Benachrichtigung

eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen.

Da der derzeitige Aufenthalt der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben
gem. §1 i. V. m. §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen hiermit
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag
der Bekanntmachung
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen
können.

Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und
Straßenverkehr, Zimmer B1.37 Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen
Dienstzeit eingesehen werden.

Warendorf, 29.06.2023

Kreis Warendorf
Der Landrat
Im Auftrag

Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf
hat für

Herrn  Lilian Celac

letzte bekannte Anschrift: Oesterweger Str. 28  33775 Versmold
mit Schreiben vom:  10.05.2023
Aktenzeichen:   410021751217
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herr Eugen-Cosmin Rizea 
 
letzte bekannte Anschrift:  Wyttenbachstr. 1, 54538 Bausendorf 
mit Schreiben vom:  23.06.2023 
Aktenzeichen :  368300/GB/WM/BE-UZ161 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 27.06.2023 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Nacati Yuvarlak 
 
letzte bekannte Anschrift:  Mozartstr. 5, 48231 Warendorf 
mit Schreiben vom:  21.06.2023 
Aktenzeichen :  368300/GB/WM/WAF-VS31 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 28.06.2023 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Dimitrios Stefan Machairas 
 
letzte bekannte Anschrift:  Neubeckumer Str. 13, 59320 Ennigerloh 
mit Schreiben vom:  03.07.2023 
Aktenzeichen :  368300/OV ADA/WM/DU-FD170 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 03.07.2023 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herr Florentin Baciu 
 
letzte bekannte Anschrift:  Raiffeisenstr. 8, 48324 Sendenhorst 
mit Schreiben vom:  27.06.2023 
Aktenzeichen :  368300/OV SA/WM/WAF-BM780 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 27.06.2023 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Philipp Lorant 
 
letzte bekannte Anschrift:  Alter Hof 1, 59227 Ahlen 
mit Schreiben vom:  20.06.2023 
Aktenzeichen :  368300/OV ADA/WM/BE-PL1311 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 22.06.2023 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herr Florin Coscodaru 
 
letzte bekannte Anschrift:  Wittener Str. 92, 42279 Wuppertal 
mit Schreiben vom:  27.06.2023 
Aktenzeichen :  368300/OV/WM/BE-CF92 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 27.06.2023 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Frau Claudia Jakob 
 
letzte bekannte Anschrift:  Carl-Storck-Weg 3, 49448 Lemförde 
mit Schreiben vom:  27.06.2023 
Aktenzeichen :  368300/OV/WM/BE-CJ4 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 27.06.2023 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herr Radu Zaharia 
 
letzte bekannte Anschrift:  Mühlenstr. 8, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom:  27.06.2023 
Aktenzeichen :  368300/OV/WM/BE-ZR1972 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 27.06.2023 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herr Nico Friese 
 
letzte bekannte Anschrift:  Von-der-Tann-Str. 23, 45139 Essen 
mit Schreiben vom:  27.06.2023 
Aktenzeichen :  368300/OV/WM/ÖHR-EJ149 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 27.06.2023 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herr Shukrillo Abdullayev 
 
letzte bekannte Anschrift:  Osthoff 7, 48361 Beelen 
mit Schreiben vom:  29.06.2023 
Aktenzeichen :  368300/OV/WM/WAF-A3535 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 30.06.2023 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises 
Warendorf hat in dem Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen 
     
    Firma Gehlmax Baumaschinen 
Handelsgesellschaft mbH 
 
Letzte bekannte Anschrift: Hellegraben 13, 48231 Warendorf 
mit Schreiben vom : 28.06.2023 
Aktenzeichen : 368300/OV/WM/WAF-GM121 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird 
das Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das 
Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. 
 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit 
eingesehen werden. 
 
 
48231 Warendorf, 28.06.2023 
 
 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Florin Coscodaru 
 
letzte bekannte Anschrift:  Wittener Str. 92, 42279 Wuppertal 
mit Schreiben vom:  03.07.2023 
Aktenzeichen :  368300/UZ/WM/BE-CF92 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 03.07.2023 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herr Dorde Jolovic 
 
letzte bekannte Anschrift:  Kirchstr. 6, 48361 Beelen 
mit Schreiben vom:  28.06.2023 
Aktenzeichen :  368300/GB/SK/BE-DJ5 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 04.07.2023 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Ognyan Asenov 
 
letzte bekannte Anschrift:  In der Geist 61, 59302 Oelde 
mit Schreiben vom:  30.06.2023 
Aktenzeichen :  368300/GB/SK/BE-J1111 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 30.06.2023 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Cornel Trifan 
 
letzte bekannte Anschrift:  Poststr. 13, 59302 Oelde 
mit Schreiben vom:  22.06.2023 
Aktenzeichen :  368300/GB/SK/GT-EM88 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 29.06.2023 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Enkhnaran Hadan 
 
letzte bekannte Anschrift:  Clara-Schmidt-Str. 4, 48231 Warendorf 
mit Schreiben vom:  22.06.2023 
Aktenzeichen :  368300/GB/SK/MK-BB1415 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 22.06.2023 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

298



 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Maik Olm 
 
letzte bekannte Anschrift:  Sunger 6a, 48324 Sendenhorst 
mit Schreiben vom:  30.06.2023 
Aktenzeichen :  368300/GB/SK/WAF-AM788 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 30.06.2023 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Peter Wilhelm Klos 
 
letzte bekannte Anschrift:  Feldmark 3, 48336 Sassenberg 
mit Schreiben vom:  30.06.2023 
Aktenzeichen :  368300/GB/SK/WAF-FK71 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 30.06.2023 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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